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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 
die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für 
Explosivstoffe, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 192. Sitzung am 19. November 2020 

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für 

Inneres und Heimat – Drucksache 19/24122 – den von der Bundesregierung 

eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1148  

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über die Vermark-

tung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 

Nr. 98/2013

– Drucksache 19/23565 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 11.12.20 

Erster Durchgang: Drs. 489/20



 

 

 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Auf Mitglieder der Allgemeinheit ist dieses Gesetz anzuwenden, soweit sie regulierte 
Ausgangsstoffe für Explosivstoffe besitzen, verwenden, bereitstellen oder in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringen.“ 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „verlangen und selbst entnehmen“ durch 
die Wörter „verlangen, selbst entnehmen, prüfen und auf Kosten des nach Absatz 1 Satz 1 
Auskunftspflichtigen durch einen von der Behörde zu bestimmenden Sachverständigen 
prüfen lassen“ ersetzt. 

b) Die folgenden Absätze 4 bis 6 werden angefügt: 

„(4) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die Anordnungen treffen, die zur 
Beseitigung festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße gegen dieses Gesetz oder 
gegen die Verordnung (EU) 2019/1148 erforderlich sind. 

(5) Wird einer Anordnung nach Absatz 4 nicht nachgekommen, so kann die 
zuständige Behörde auch die von der Anordnung betroffene Bereitstellung oder 
Verbringung ganz oder teilweise bis zur Erfüllung der Anordnung untersagen, wenn die 
Untersagung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. 

(6) Rechtsbehelfe gegen die Anordnung der Untersagung nach Absatz 5 haben keine 
aufschiebende Wirkung.“ 

3. In § 9 Absatz 2 werden nach dem Wort „verdächtiger“ die Wörter „oder versuchter 
verdächtiger“ eingefügt. 

4. Dem § 11 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„An den Schulungsmaßnahmen nach Satz 1 können nach Maßgabe freier Plätze auch 
Mitarbeiter von Behörden der Länder teilnehmen.“ 

5. § 12 Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. die nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/1148 durchgeführten Inspektionen, 
einschließlich der Anzahl der Inspektionen und der erfassten Wirtschaftsteilnehmer.“ 

6. In § 13 Absatz 1 wird das Wort „Explosionsstoffe“ durch das Wort „Explosivstoffe“ ersetzt. 

7. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt: 

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 8 Satz 1 Nummer 1 Kontaktdaten nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
einsehbar hält, 

2. entgegen § 8 Satz 1 Nummer 2 ein Auskunftsersuchen nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig beantwortet oder 

3. entgegen § 8 Satz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Maßnahme nicht 
duldet oder bei der Durchführung der Überwachung nicht mitwirkt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2019/1148 verstößt, 
indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 7 Absatz 1 eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig vornimmt, 
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2. entgegen Artikel 7 Absatz 2 nicht gewährleistet, dass die im Verkauf tätigen 
Mitarbeiter über dort genanntes Wissen verfügen oder auf die dort genannten Pflichten 
hingewiesen werden, 

3. entgegen Artikel 7 Absatz 3 eine dort genannte Vorkehrung nicht oder nicht vor 
Bereitstellung des Ausgangsstoffs trifft, 

4. entgegen Artikel 8 Absatz 2 Satz 1 um eine dort genannte Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ersucht, 

5. entgegen Artikel 8 Absatz 4 Satz 1 eine dort genannte Information nicht oder nicht 
mindestens 18 Monate aufbewahrt oder 

6. entgegen Artikel 9 Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 
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